
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/2/9 98/11/0243
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1999

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof
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90/02 Führerscheingesetz

Norm

AVG §58 Abs2;

FSG 1997 §25;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Das Argument, es entspreche der allgemeinen Erfahrung, dass die verfügte Dauer der Entziehung der

Lenkberechtigung die Mindestdauer für die Herbeiführung der Änderung der Sinnesart des Lenkers sei, ist eine

Leerformel und nicht nachvollziehbar; dieser Begründungsmangel ist wesentlich.

Schlagworte

Begründungspflicht und Verfahren vor dem VwGH Begründungsmangel als wesentlicher Verfahrensmangel
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